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Zur Berechnung der Pramie der Bauwesenversicherung
werden je nach Schwierigkeit des einzelnen Bauwerkes un-
terschiedliche Sitze angewendet.

Charakter der Bauwesenversicherung

Im Schadenfall haftet der Bauwesenversicherer aus
dem Versicherungsvertrag. Diese vertragliche Haftung hat
fiir den Bauherrn, Generalunternehmer und Ingenieur den
grossen Vorteil, dass im Schadenfall innerhalb kurzer Zeit
die erforderlichen Gelder zur Verfiigung gestellt werden,
damit die notwendigen Aufraumungs- und Wiederinstand-
stellungsarbeiten ohne Zeitverlust in Angriff genommen
werden konnen. Die Praxis lehrt namlich, dass Schidden
selten eindeutig auf einen Fehler zuriickgefiihrt werden
konnen und dass die Feststellung der Schadenursachen
unter Umstdnden monate- oder jahrelang dauert. Die Haf-
tung des Bauwesenversicherers tritt aber nicht erst ein,
wenn das Ergebnis der oft umfangreichen und zeitrau-
benden Abkldarungen vorliegt, sondern sobald feststeht, dass
das Ereignis durch die Police gedeckt ist. Es ist dann Sache
des Versicherers, sich im Rahmen der Rechtslage auf dem
Regressweg mit allfdlligen Haftpflichtigen auseinanderzu-
setzen.

Bemerkungen der Kommission zur Bauwesenversicherung

Die Kommission vertritt die Auffassung, dass die Bau-
wesenversicherung auch fiir den planenden und berechnen-
den Ingenieur und Architekten vor allem wegen ihres Cha-
rakters als Sachversicherung und als Erginzung zu seiner
Haftpflichtversicherung interessant ist. Ihr Abschluss ist den
Bauherren oder Bauunternehmern wiarmstens zu empfehlen.

Die Moglichkeiten fiir Ingenieure und Architekten, im Rahmen

Im weitern ist die Kommission der Uberzeugung, dass bei
einer Neubearbeitung der «Allgemeinen Bedingungen fiir
Bauarbeiten (SIA-Norm 118)», Art. 31, insbesondere al. 3,
insofern {iberarbeitet werden muss, als ausdriicklich auf
die Bauwesenversicherung hinzuweisen ist. Einzelne Bau-
herren, insbesondere kommunale und kantonale Stellen, ver-
langen vom Bauunternehmer heute schon den Abschluss
einer solchen Versicherung.

Schlussbemerkung

Oft ist die Deckung der Berufshaftpflichtversicherung
gewisser Ingenieur- oder Architekturbiiros ungeniigend. Es
gibt Fille, wo diese Deckung nur Fr. 20 000.— betrégt.
Fir die heutigen Verhiltnisse ist das nicht mehr aus-
reichend. Nach Ansicht der Kommission liegt die optimale
Deckung bei 1 Mio Franken pauschal fiir Personen- und
Sachschaden sowie Schiaden und Mingel an Bauten. Die
vom ASF bei den kantonalen Baudirektionen mit Schreiben
vom 9. Februar 1970 veranstaltete Umfrage ergab, dass die
kantonalen Baudirektionen beinahe einstimmig erkléarten,
dass ihrer Auffassung nach eine Deckung des Bauingenieurs
fiir seine Haftung bis zu | Mio Fr. notwendig sei; drei Kan-
tone sind sogar der Ansicht, eine solche Versicherung sei
unerldsslich. Das ASF hat dieses Ergebnis mit Schreiben
vom 20. April 1970 allen kantonalen Baudirektionen be-
kanntgegeben.

Mit der individuellen Deckung von 1 Mio Franken
ware auch der Selbstbehalt der vorgeschlagenen Kollektiv-
haftpflichtversicherung, welche als Zweitrisikoversicherung
gilt, zur Deckung von Einzelrisiken bis zu 5 Mio Fr. ver-
sichert.

DK 624.002 (1-087)

der technischen Zusammenarbeit Auftrage im Ausland auszufuhren

Von Dr. R. Pestalozzi, Stellvertreter des Delegierten des Bundesrates flr technische Zusammenarbeit

mit Entwicklungslandern, Bern ')

Der SIA hat schon vor vier Jahren in einem «Symposium
iiber Ingenieur- und Architekturarbeiten im Ausland» unser
Thema behandelt?). Was die technische Zusammenarbeit
betrifft, referierten damals R.Jeanneret und Dr.R. Wilhelm,
beide vom Eidg. Politischen Departement, iiber die Moglich-
keiten in der multilateralen und in der bilateralen Hilfe. Es
hat sich seither nicht viel grundsétzlich Neues ergeben, doch
konnten weitere Erfahrungen gesammelt werden.

Ich mochte mich in meinen Ausfithrungen auf die offent-

liche technische Zusammenarbeit mit den Entwicklungsldndern
beschrinken und daher den ganzen, viel grosseren Sektor der
privatwirtschaftlichen Beziehungen nicht beriihren.
1. In der multilateralen technischen Zusammenarbeit sind die
Mittel, welche den internationalen Organisationen fiir Ent-
wicklungshilfe zur Verfiigung stehen, im Laufe der Jahre
stindig angestiegen. Die bilaterale, den Entwicklungsldndern
zukommende Unterstiitzung hat freilich nach wie vor einen
wesentlich grosseren Umfang. Aber die relative Bedeutung der
multilateralen Hilfe ist zweifellos im Wachsen. Diese Entwick-
lung wird von den Entwicklungslindern begriisst. Sie haben
mehr Vertrauen in die multilaterale Hilfe als in die bilaterale
Hilfe, da letztere in vielen Féllen den Beigeschmack des Neo-
kolonialismus hat. Der multilateralen Hilfe wirft man freilich
und zum Teil mit Recht eine gewisse Schwerfélligkeit vor. Die
bilaterale Hilfe, sagt man, sei rascher, sei leichter an wechselnde
Verhéltnisse anzupassen und oft auch weniger kostspielig.
Dennoch sind die internationalen Organisationen in der Ent-

1) Referat, gehalten an der Generalversammlung der SIA-Fach-

gruppe fiir Arbeiten im Ausland am 5. Juni 1970 in Bern.
2) Ausfithrliche Wiedergabe der Referate sieche SBZ 1967, H. 10.
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wicklungshilfe heute nicht mehr wegzudenken. Einzelne inter-
nationale Spezialorganisationen verfiigen {iber einen Schatz von
Informationen und Erfahrungen, wie sie kein einzelnes Land
hitte zusammentragen konnen. Fiir ein kleines Land wie die
Schweiz ist es besonders niitzlich, Zugang zu diesen Informatio-
nen zu haben. Die internationalen Organisationen haben durch
ihre Vertreter in den Entwicklungsldndern, neben deren
Regierungen selber, den besten Uberblick iiber die Hilfe, die
von Aussen in diese Linder gelangt und zwar nicht nur was die
multilaterale Hilfe betrifft, sondern auch hinsichtlich der
bilateralen Hilfe, und sie konnen deshalb wichtige Koordi-
nationsfunktionen ausiiben.

Von den offentlichen Mitteln, welche die Schweiz fur die
Hilfe an Entwicklungsldnder verfiigbar macht, geht etwa
ein Drittel an internationale Organisationen, d.h. zurzeit etwa
40 Mio Fr. im Jahr. In der Regel handelt es sich um Beitrdge
an die Hilfsprogramme der betreffenden Organisationen, also
nicht um Beitréige fiir einzelne spezifische Hilfsprojekte. Wir
kennen aber auch andere Formen der Zusammenarbeit mit
internationalen Organisationen, die wir ebenfalls unter den
Begriff der multilateralen Hilfe stellen, ndmlich die sogenannte
assoziierte Hilfe, bei der eine internationale Organisation flir
eines ihrer Projekte einen Beitrag erhdlt. Dieser Beitrag kann
in Geld, in Waren oder Dienstleistungen bestehen. Mit solchen
Projektbeitrdgen konnen wir bei der Wahl und Gestaltung der
Projekte mitwirken und haben eine bessere Kontrolle iiber die
Verwendung unseres Beitrags, als dies bei den Programmbei-
tragen der Fall ist.

Es ist einer der grossten Vorteile der multilateralen Hilfe,
vom Standpunkt der Entwicklungslander aus gesehen, dass die
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Beitrdge, welche die internationalen Organisationen erhalten,
in der Regel nicht an Lieferungen und Dienstleistungen der
Geberldnder gebunden sind. Dadurch spielt in Bezug auf die
Auftragsgebung die freie Konkurrenz und konnen so -
wenigstens theoretisch — die besten und billigsten Losungen
gewdhlt werden. Davon profitieren auch schweizerische Unter-
nehmen, insofern sie international konkurrenzfihig sind.
Schweizerische Unternehmer haben aber, ausser ihrer wirt-
schaftlichen Konkurrenzfihigkeit, noch einen anderen Vorteil
gegentiber ihren auslédndischen Konkurrenten. Die Auftrag-
nehmer internationaler Organisationen miissen ndmlich den
Empféngerlindern genehm sein, und hier haben Personen und
Firmen aus einem kleinen neutralen Land, das man politisch
nicht zu fiirchten braucht, bisweilen eine grossere Chance.

Die grossten Mittel fir Auftrdge internationaler Organi-
sationen auf dem Gebiete der technischen Zusammenarbeit
stehen dem Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen
(PNUD) zur;Verf\‘igung‘ Die vom PNUD genehmigten
Projekte werden zur Durchfithrung dem Sekretariat der UNO
oder den Spezialorganisationen der Vereinten Nationen iiber-
lassen. Es sind diese ausfithrenden Stellen, von denen die
einzelne schweizerische Unternehmung allenfalls einen Auftrag
erwarten kann. Immer mehr gehen diese Executive Agencies
dazu iiber, anstatt einzelne Experten zu verpflichten, Auftridge
an Firmen zu erteilen. Das hat sich insbesondere bei grosseren
Projekten als rationeller erwiesen. Das Gleiche gilt auch fiir die
Weltbank und ihre Filialunternehmen. Die Weltbank befasst
sich zwar in erster Linie mit Finanzhilfe und nicht mit tech-
nischer Zusammenarbeit. Aber sie findet fiir ihre Investitionen
nicht immer die n6tigen Vorstudien vor und muss deshalb des
oftern selber solche veranlassen. Neben der Weltbank spielen
auch die zwischenstaatlichen regionalen Entwicklungsbanken
eine zunehmende Rolle. Es seien hier vor allem die Asiatische
Entwicklungsbank und die Interamerikanische Entwicklungs-
bank erwdhnt.

Es ist flir die schweizerischen Firmen, die sich fiir Auf-
trdge internationaler Organisationen interessieren, von ent-
scheidender Bedeutung, dass sich der Bund durch Beitrige an
den Programmen dieser Organisationen beteiligt. Nur so ge-
langen die schweizerischen Unternehmen in den Kreis der
Submissionsberechtigten. Die Schweiz hat schon von Anfang an
Beitrdge an das Entwicklungsprogramm der Vereinten Natio-
nen geleistet. Zur Zeit steht der jahrliche Beitrag auf 14 Mio Fr.
Bei der Weltbank ist die Schweiz nicht Mitglied. Dagegen steht
der schweizerische Anleihemarkt der Weltbank offen, und in
den ISOer Jahren hat auch der Bund der Weltbank ein Dar-
lehen zu Marktbedingungen gewédhrt, das demnéichst zuriick-
bezahlt sein wird. Erst im Jahre 1967 entschloss man sich zu
einem Beitrag an die International Development Asscciation
(IDA), die Darlehen an finanzschwache Entwicklungslédnder zu
besonders giinstigen Bedingungen gewdhrt. Zurzeit betrigt
unser jahrlicher Beitrag an die IDA 17 Mio Fr. und ist damit
der grosste einzelne Staatsbeitrag an eine internationale Organi-
sation. Im Zuge einer international koordinierten Wieder-
auffiillung der Mittel der IDA diirfte dieser Beitrag ab nichstem
Jahr auf mehr als das Doppelte steigen. An der Asiatischen
Entwicklungsbank ist die Schweiz mit 5 Mio $ als Mitglied
beteiligt. An den Spezialfonds fiir technische Hilfe der Asia-
tischen Entwicklungsbank wird unser Land demnichst
200000 $ beitragen.

Es gehort zu den Aufgaben der schweizerischen Vertretun-
gen bei den internationalen Organisationen, dafiir einzutreten,
dass schweizerische Unternehmungen bei gleichwertigen oder
besseren Offerten den Auftrag erhalten, und allfdllige gegen-
sdtzliche FEinflussnahmen nach Maoglichkeit auszuschalten.
Bei der Vergebung der zum Teil recht grossen Auftrige werden
freilich in erster Linie weltbekannte, grosse Firmen bertick-
25, Februar 1971
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sichtigt. Mittlere Firmen haben nur eine Aussicht, wenn sie
stark spezialisiert sind oder aufgrund langjihriger Arbeit im
batreffenden Entwicklungsland das besondere Vertrauen der
dortigen Regierung geniessen. Die Auftragschancen kénnen
natiirlich erhdht werden, wenn sich Firmen zusammenschlies-
sen, sei es von Fall zu Fall, sei es auf einer dauernden Grund-
lage. Selbst in viel grosseren Lidndern als die Schweiz haben
sich die wichtigsten Ingenieur-Firmen zu festen Konsortien
zusammengeschlossen, wodurch sie ganz anders auftreten kon-
nen. Einen schlechten Eindruck dagegen macht es, wenn sich
schweizerische Firmen bei internationalen Vergebungen kon-
kurrenzieren; sie verringern dadurch ihre Modglichkeiten
erheblich. Auch der Zusammenschluss schweizerischer mit
ausldndischen Firmen kommt immer hdufiger vor und ist nicht
selten erfolgreich.

2. Inder bilateralen technischen Zusammenarbeit stehen heute
wesentlich grossere staatliche Mittel zur Verfiigung als noch
vor einigen Jahren. Sie werden in Zukunft noch weiter steigen.
Die Schweiz steht heute in der staatlichen Entwicklungshilfe,
gemessen am Bruttosozialprodukt, von allen westlichen
Industrieldindern an letzter Stelle. Eine solche Position ist
jedoch mit unserem Bekenntnis zur internationalen Solidarit4t
unvereinbar und miisste auf die Dauer dem Ansehen unseres
Landes schaden. In der Bundesverwaltung arbeitet man zur-
zeit fiir die nédchsten fiinf Jahre einen Finanzplan fiir Ent-
wicklungshilfe aus. Danach wiirden, wenn der Bundesrat und
die eidgendssischen Rite zustimmen, die gegenwirtigen jihr-
lichen Nettoausgaben fiir Entwicklungshilfe von 110 Mio Fr.
bis 1975 ungefdhr verdreifacht. Eine Ausweitung der Finanz-
hilfe steht dabei im Vordergrund, aber auch die technische
Zusammenarbeit soll ausgebaut werden.

Die bilateralen Programme der technischen Zusammen-
arbeit sind von den multilateralen Programmen nicht wesent-
lich verschieden, und so finden sich denn auch hier Mdéglich-
keiten fiir Ingenieure und Architekten, Auftrige im Ausland
zu libernehmen. Ich mochte vorausschicken, dass es nicht not-
wendigerweise der Bund ist, der ein bilaterales Projekt durch-
fiihrt. Vielmehr geht ein grosser Teil der Mittel fiir bilaterale
Hilfe liber private Hilfswerke. Die Auftrdge gehen in diesem
Falle von den privaten Hilfswerken aus.

Die Durchfiihrung von Ingenieur- und Architektenarbei-
ten im Rahmen von Projekten der technischen Zusammenarbeit
kann verschiedene rechtliche Grundlagen haben. Die eine
besteht darin, dass die fiir das Projekt verantwortliche Stelle —
Bund oder Hilfswerk — mit dem Ingenieur oder Architekten
einen Dienstvertrag von kiirzerer oder lingerer Dauer schliesst.
Die andere besteht darin, dass eine Ingenieur- oder Architek-
tenfirma vom verantwortlichen Projekttrdger einen Auftrag
erhélt. Dabei kann es sich um einen Teilauftrag oder einen
Auftrag fiir das ganze Projekt handeln.

Es hat sich gezeigt, dass es insbesondere bei komplizier-
teren Projekten recht schwierig sein kann, ein homogenes
Team von Experten von Fall zu Fall zusammenzustellen. Wo
deshalb eine Firma mit den notigen Erfahrungen besteht, mag
es von Vorteil sein, dieser einen Globalauftrag zu geben.
Selbstverstdndlich ziehen wir schweizerische Firmen vor. Aber
es kann auch einmal der Fall eintreten, dass bei Fehlen
schweizerischer Experten ein auslédndischer Experte angestellt
wird oder ein Auftrag an eine auslindische Firma ergeht.

Die Moglichkeiten fiir Ingenieure und Architekten in der
technischen Zusammenarbeit mit Entwicklungslandern hangen
von den Projekten ab, zu deren Durchfiihrung wir uns bzw.
die privaten Hilfswerke sich entschliessen. Bei der Auswahl der
Projekte ist von den prioritdren Bediirfnissen der Entwicklungs-
linder auszugehen, und dann zu priifen, wie weit die personel-
len und finanziellen Moglichkeiten die Durchfithrung eines
Projektes gestatten.
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Fiir Arbeiten, die in die Millionen Franken gehen, reichen
unsere Mittel nicht aus. Neben kleineren Arbeiten sind es
Projekte mittleren Umfangs, die noch im Bereich unserer
Maoglichkeiten liegen. Aber nicht nur die absolute Hohe der
Kosten kann uns unter Umstdnden von der Durchfithrung
eines Projektes abhalten, auch die relative Hohe der Kosten,
d.h. zu hohe Kosten eines Projektes im Vergleich zu dem zu
erwartenden Nutzen konnen uns dazu fiihren, auf ein Hilfs-
vorhaben zu verzichten.

Hier ist auch die bisweilen auftauchende Frage der Tarife
anzuschneiden. Es gibt immer wieder Leute, die finden, die
technische Zusammenarbeit sei als Akt der Solidaritidt ver-
wandt mit Wohltitigkeit und man konne deshalb einem
Ingenieur oder Architekten oder einer Firma zumuten, beson-
ders tiefe Ansédtze zu verrechnen. Ich bin von der Richtigkeit
dieser Einstellung nicht iiberzeugt. Der Ingenieur oder Archi-
tekt, auch wenn er fiir ein Entwicklungsland arbeitet, soll ein
normales Entgelt fiir seine Arbeit erhalten. Wir sind zwar sehr
dankbar gegentiber allen jenen, die den niedersten moglichen
Tarif wahlen und vielleicht sogar da noch Abstriche machen,
aber eine Bedingung fiir die Auftragserteilung soll das nicht
sein, ein Druck soll nicht ausgeiibt werden. Sind die Tarife zu
hoch, so kann es dann eben vorkommen, dass wir auf ein
Projekt verzichten und unsere Mittel anderweitig verwenden.

Wer nun aber bereit ist, aus Idealismus wihrend einer
gewissen Zeit seine Krifte einem Entwicklungsland zur Ver-
fligung zu stellen, hat die Moglichkeit, sich als Freiwilliger fiir
Entwicklungsarbeit zu melden. Wird ein geeigneter Einsatz fiir
ihn gefunden, so wird er als Freiwilliger ohne eigentliches
Gehalt, aber unter Vergilitung seiner Kosten bei bescheidener
Lebensfithrung angestellt. Ein Aufenthalt als Freiwilliger in
einem Entwicklungsland kann eine hohe menschliche Bereiche-
rung bedeuten, aber auch als berufliche Erfahrung sehr niitzlich
sein, wenn der Betreffende spidter in Entwicklungslindern
arbeiten wird.

Eine andere Moglichkeit ist, sich als Junior Experte zu
melden. Der Junior Experte ist ein Fachmann mit nur geringen
praktischen Erfahrungen und insbesondere ohne Erfahrung
in Entwicklungsldndern. Er soll einem erfahrenen Experten
beigegeben werden, um von ihm zu lernen und ihm gewisse
Arbeiten abzunehmen. Es kann der Fall sein, dass Firmen ein
Interesse an einer Beurlaubung eines jlingeren Angestellten
haben, damit er auf diese Weise in ein gewisses Fachgebiet oder
geographisches Gebiet, wo sie Auftrige erwarten, eingefiihrt
werde.

Erfahrene Angestellte diirften schon weniger leicht zu
entbehren sein. Aber auch hier kann es vorkommen, dass ein
Unternehmen zum Beispiel einen Ingenieur fiir ein bis zwei
Jahre beurlaubt, damit dieser an einem bilateralen oder multi-
Jateralen Projekt als Experte arbeiten kann, in der Meinung,
dass der Betreffende bei seiner Riickkehr in die Firma iiber
zusétzliche Kenntnisse und Erfahrungen verfiigt, die dieser
niitzlich sein kénnen.

Wie immer sie zustande kommt, ist die Erfahrung im
Felde das A und O des Erfolges in der technischen Zusammen-
arbeit mit Entwicklungsldndern. Dabei geht es nicht nur um
technisches Konnen. Ebenso wichtig ist die Einfiihlung in die
ganz anderen Gegebenheiten des Landes und die Fahigkeit
zur Zusammenarbeit mit den Einheimischen.

Sehr wichtig ist aber auch die richtige Vorbereitung der
Experten auf ihre kiinftige Tdtigkeit im Entwicklungsland. Sie
soll schon wéhrend des Studiums einsetzen, indem besondere
Vorlesungen und Ubungen den Studenten mit den Problemen
der Arbeit in Entwicklungsldndern vertraut machen und auch
die Moglichkeiten zu Forschungsarbeiten auf diesem Gebiet
erweitert werden. Wir stehen in dieser Hinsicht mit den Hoch-
schulen in Verbindung und fordern die betreffenden Bestre-

176

bungen verschiedener Professoren und Studenten. Besonders
interessant ist in diesem Zusammenhang der Plan eines Nach-
diplomstudiums an der ETH Ziirich.

Nun aber die Frage: Wie kommen Ingenieure und Archi-
tekten zu Auftragen im Rahmen der technischen Zusammen-
arbeit? Wir haben vom Projekt auszugehen. Es kann irgend
jemand sein, der aufgrund seiner Kenntnisse des Entwicklungs-
landes die Idee hat, es konnte das eine oder andere Entwick-
lungshilfeprojekt unternommen werden. Am naheliegendsten
ist, dass diese Projektidee von den Behorden des Entwicklungs-
landes ausgeht und ein offizielles Gesuch oder doch eine
Sondierung um Entwicklungshilfe erfolgen kann. Das verein-
facht die Sache insofern, als wir ohnehin die Zustimmung der
Regierung des Entwicklungslandes brauchen, bevor wir ein
Projekt durchfiithren. Die Projektidee kann auch von dem
potentiellen Auftragnehmer ausgehen, z.B. einer Ingenieur-
firma, die bereits in einem bestimmten Entwicklurigsland
arbeitet und dort weitere Moglichkeiten sieht.

Zuerst muss die Projektidee gepriift werden ; insbesondere
darauf hin, ob dem Projekt in der Entwicklung des Landes eine
hohe Prioritdt zukommt. Ferner muss geklirt werden, mit
welchem Partner im Entwicklungsland es durchzufiihren ist.
Wichtig ist selbstverstindlich auch, dass sich die Behorden des
Entwicklungslandes positiv zum Projekt einstellen oder jeden-
falls nichts dagegen haben, wenn dieses mit einem privaten
Partner im Entwicklungsland verwirklicht wird. Bei allen
diesen Abkldrungen ist das Interesse, das eine Firma an einem
Auftrag haben kann, nicht entscheidend. Entscheidend ist in
der Entwicklungshilfe vielmehr das Interesse des Entwicklungs-
landes. Entwicklungshilfe bedeutet nicht priméir Forderung der
eigenen Wirtschaft. Wenn dabel einer schweizerischen Firma
ein Auftrag erteilt werden kann, umso besser. Man konnte
auch sagen: Wenn ein Projekt im Rahmen der Entwicklungs-
planung eines Landes ohnehin notig ist, dann werden wir es
umso eher aufgreifen, als sich damit ein Auftrag an eine
schweizerische Firma verbinden I4sst.

Nach dieser ersten allgemeinen Abklarung des Projektes,
die auch schon bereits einen Uberschlag der Kosten umfasst,
erfolgt die Detailabkldrung, zu der insbesondere bei grosseren
Projekten oft eine Abkldrungsmission ins Entwicklungsland
notwendig ist. Schon fiir diese Abkldrungsmission sehen wir
uns gelegentlich veranlasst, Fachleute heranzuziehen, also
bevor tiberhaupt eine Hilfeleistung eingesetzt hat. Hier besteht
ein erstes wichtiges Feld fiir Arbeiten von Ingenieuren und
Architekten. Erst wenn diese Vorarbeiten uns von der Zweck-
méssigkeit des Projektes und seiner Durchfiihrbarkeit iiber-
zeugt haben und auch die voraussichtlichen Kosten mit einiger
Genauigkeit bestimmt worden sind, konnen wir das betref-
fende Projekt beschliessen und dafiir einen entsprechenden
Projektkredit einsetzen. Es folgen darauf die Vereinbarungen
mit dem Partner im Entwicklungsland und je nachdem die
Anstellung von Experten oder der Auftrag an Firmen, welche
die Durchfiihrung besorgen.

3. In einem letzten Abschnitt ist noch auf das Verhdltnis
zwischen technischer Hilfe und Finanzhilfe einzutreten.

Bei kleineren Projekten ist es moglich, aus dem Rahmen-
kredit fiir technische Zusammenarbeit auch Bauten, Anlagen
und Einrichtungen zu finanzieren. Bei grdsseren Vorhaben
dagegen konnen wir lediglich fiir die Projektierungsarbeiten
aufkommen. Es ist nicht mehr unsere Aufgabe sondern Sache
einer allfilligen Finanzhilfe, die Kosten zu decken, die ein
Entwicklungsland nicht selbst aufbringen kann, um ein mit
Mitteln der technischen Zusammenarbeit vorbereitetes mehr
oder weniger ausfiihrungsreifes Projekt zu verwirklichen.
Damit ist der technischen Zusammenarbeit eine bestimmte
Grenze gesetzt. Es muss vermieden werden, Projektierungs-
arbeiten fiir die Schublade zu unternehmen und dafiir viel
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Geld auszugeben, das dem Entwicklungsland schliesslich
nicht hilft, sondern besser anders eingesetzt worden wire. Und
doch muss man bisweilen diesen Weg einschlagen und ein
Projekt ausarbeiten, bevor die Finanzierung fiir seine Aus-
flihrung gesichert ist, weil sinngeméss das eine dem anderen
vorausgehen muss und sich moglicherweise kein Investor finden
lasst, wenn nicht ein Projekt mit sorgféltiger Rentabilitiits-
rechnung vorliegt.

Es ergibt sich aus dieser Lage das wichtige Postulat einer
engen Verbindung zwischen technischer Zusammenarbeit und
Finanzhilfe. In sehr vielen Fillen ist das eine ohne das andere
fir das Entwicklungsland nutzlos oder doch von nur sehr
beschranktem Nutzen. Dies bedeutet, dass wenn fiir technische
Zusammenarbeit und Finanzhilfe verschiedene Stellen zustin-
dig sind, sich eine sehr enge Zusammenarbeit aufdringt. Man
muss sich auch fragen, ob nicht fiir beides, fiir die technische

Zusammenarbeit und die Finanzhilfe, die gleiche Stelle zustan-
dig sein sollte.

Diese Frage wird sich mit aller Schiirfe stellen, wenn einmal
der geplante Rahmenkredit fiir Finanzhilfe von den eidgends-
sischen Raten gutgeheissen worden ist. Der Rahmenkredit fiir
Finanzhilfe soll ndmlich — und das ist eine wichtige Neuerung
gegeniiber bisher, da diese Moglichkeit nicht bestand — unter
anderem fiir Projekthilfe eingesetzt werden konnen. Da die
Vorarbeiten fiir den Rahmenkredit fiir Finanzhilfe noch nicht
geniigend fortgeschritten sind, kann auch noch nicht gesagt
werden, wie gross der Anteil ist, der fiir Projekthilfe verwendet
werden kann. Aber zweifellos bieten sich mit dem Rahmen-
kredit fiir Finanzhilfe neue Mdglichkeiten fiir Ingenieure und
Architekten, nicht nur in der technischen Zusammenarbeit,
d.h. im wesentlichen bei Projektierungsarbeiten, sondern auch
bei den Ausfithrungsarbeiten mitzuwirken.

Arbeitsbedingungen fiir Schweizer Ingenieure und Architekten im Ausland

— einige Beispiele, besonders aus Nordafrika

DK 624.007:72.007 (1-087)

Deutsche Ubersetzung des franzésischen Vortrages von Jean-Edouard Wahl, Ing. SIA, Batelle-Institut, Genf, an der Generalver-
sammlung der Fachgruppe SIA flir Arbeiten im Ausland, am 5. Juni 1970 in Bern

Allgemeines — Fiihlungnahme

Wenn man alles in Betracht zieht, was sich in den ver-
gangenen zwanzig Jahren auf dem Gebiet der internatio-
nalen Beziehungen ereignet hat, fallt vor allem der Fort-
schritt ins Auge, der in den Wirtschaftsbeziechungen ein-
getreten ist. Der Welthandel und die Volkswirtschaft der
einzelnen Ldnder haben unermesslichen Nutzen gezogen
aus den Regeln, Grundsidtzen und Tarifiibereinkommen,
die auf bilateraler oder multilateraler Grundlage ausge-
handelt worden sind.

Erstaunlich und vielleicht giinstig fur die Ausiibung
unserer Berufe ist die Tatsache, dass sich die Dienstleistun-
gen im Rahmen der allgemeinen Regeln und Ubereinkiinfte
gehalten haben.

Damit dieses Referat pragmatisch und konkret aus-
fallt, verfolgt es der Reihe nach die Schritte, die unter-
nommen werden miissen, damit ein Biiro im Ausland ar-
beiten kann, und zwar mit dem Ziel, nicht nur einen ein-
zelnen Auftrag zu erhalten, sondern sich womoglich einen
dauernden Markt zu sichern. Jedem Entschluss beziiglich
der Wahl des Landes, in welchem man arbeiten wird, muss
eine Lagebeurteilung vorausgehen.

Zu allererst muss man versuchen, die Hindernisse zu
definieren, welche sich der Abwicklung entgegenstellen
konnten, sowohl zeitlich als ortlich wie auch hinsichtlich
der materiellen Gegenleistung fiir die angebotenen oder
geleisteten Dienste. Hierauf sind die Vorteile und Hemm-
nisse des Biiros in bezug auf die bestehenden lokalen oder
auswartigen Konkurrenten zu ermitteln. Im weiteren ist
das Milieu einzuschdtzen, in dem man die Tatigkeit ent-
falten will, die Moglichkeiten, den Kampf zu gewinnen.
Einen solchen stellt die Dienstleistung von guter Qualitat
im Ausland immer dar. Zu guter Letzt ist die Marschroute
festzulegen.

Jedes Auslandunternehmen féingt an mit der Fiihlung-
nahme, sei es durch uns, sei es durch den Partner im Aus-
land. Diese Kontakte miissen von Anfang an das gegen-
seitige Vertrauen schaffen. Dazu ist notig, dass der Inge-
nieur oder Architekt darauf verzichtet, sich als leistungs-
fahig und auftragsgierig aufzuspielen — dies gilt ganz be-
sonders im Umgang mit Vertretern der Entwicklungsldnder.

Auch muss man durchdrungen sein vom Wissen darum,
dass der Partner ganz anders denkt und die Probleme an-
ders angeht als wir. In dieser Hinsicht kann die Lektiire
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einiger Werke iiber die lokale Volkskunde und Soziologie
sehr niitzlich sein. Wir analytisch, cartesisch Denkende
sehen uns oft Menschen gegeniibergestellt, deren Erziehung
und vielleicht auch deren Religion ein Denken erzeugten,
das uns synthetisch, spiralig erscheint, obwohl diese Leute
technische Studien und Diplome hoher Schulen in Europa
nachweisen konnen.

Diese Erkundungskontakte sollen ermoglichen, Art und
Umfang der erwarteten Dienstleistungen festzulegen. Oft
wird der Ingenieur oder Architekt seinem Partner ganz
bescheiden Dinge suggerieren, die er ihm spiter auferlegen
muss. Es handelt sich hier um sehr zarte, empfindliche
Bezirke, von deren richtiger Behandlung der Erfolg der
Unternehmung abhangt. Die Einzelheiten des Vertrages er-
geben sich daraus ganz natiirlich, Man darf nie vergessen,
dass der Partner oft gebunden ist durch eine herrschende
Schicht, einen ambitiosen Plan, durch politische Notwen-
digkeiten oder unvorsichtige Erklirungen einer autorita-
tiven Behorde.

Diese Gegebenheiten muss man hinnehmen, die ver-
schlungenen Wege erkennen und versuchen, daraus eine
fiir die Parteien annehmbare Losung zu gestalten. Es wird
sich empfehlen, einen ersten Entwurf des Vertrages dem
Partner zu iibergeben; von diesem kann der Vertrag dann
dem Ingenieur (der ihn ja verfasst hat) auferlegt werden.

Falls ein Pflichtenheft vorliegt, ist zu bedenken, dass
es oft von einem konkurrierenden oder mit dem Partner
befreundeten Biiro stammt.

Die Bedeutung der Schweizer Flagge

Das schweizerische Hoheitszeichen bringt unleugbar
einen Vorteil. Folgende Umstdnde schaffen oft ein fiir uns
giinstiges Vorurteil: kein Bediirfnis nach Prestige, die Frei-
heit unserer Unternehmungen, die gegenseitige Unabhéngig-
keit der staatlichen und der privaten Schritte.

Nachteile dieser Sachlage sind: Mangel an staatlicher
Unterstiitzung, oft sehr bruchstiickhafte Information sowie
die Schwierigkeit, an Ort und Stelle von unserer schwei-
zerischen Infrastruktur zuverldssige Auskiinfte zu erhalten.

Auch unsere Neutralitdt ist ein Vorteil, weil sie in
den Augen unserer Partner oft gleichbedeutend mit Un-
parteilichkeit ist. Unser Schweizer Pass gibt uns den An-
strich eines unabhidngigen, objektiven Schiedsrichters.
Diesen Ruf gilt es zu erhalten, was nicht eine Aufgabe

177



	Die Möglichkeiten für Ingenieure und Architekten, im Rahmen der technischen Zusammenarbeit Aufträge im Ausland auszuführen

